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1_ Die Bekfagten werden verurteilt, an den Kläger als Gesamtschuldner 27.58n € nehst

Zinseh in Höhe von S Prozentpunkten über dem Basiszinggatz seit 1,8.2008, abzüg-

f ich am 4.9.2008 beeshlter 15'000 €, zu zahlen,

2. Die Beklagten werden verurteilt, an den Kläger als Gesarntschuldner 1.196,43 € vor-

gerichliche Kosten nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten tlber dem Basiszins-

satz seit 1,8.2008 zu zahlen-

3. lm ttbrigen wird die Ktage abgewiesen.

4. Die Beklagten tragen als Gesarntechuldner die Kosten des Verfahrcns.

b. Das Urteft ist gegen Sicherheitsbistung in Höhe von 12O % des jeweils beizutreiben'

dsn Betrsges vorläufig vollstreckbar.

Streitwert 27-8ö0,31 €
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Tatbeatand

Der Kläger verlangt sphadensersatz aus einem Verkehreunfall,

1. Der Unfqll ereignete sich am22.82008 auf der B 294, Gemsrkung Höfen, Richtung

Bad W1dbad. Beteiligt waren der Kläger rnit seinent Pl<rlr/ Autli 44 1,9 TDi mit dem amtli-

chen Kennzeichen OG , und der Beklagto 2 mit seinsrn Motorrad mit dem amtti'

chen Kennzeichen t# -, welches bei der Beklagten t hafipflichtversictrert ist- Der

Ktäger fuhr die B 2w in Riehtung Bad wlldbad, der BeklaEte 2 karn ihm entgegen, ca.

s0 - 100 m vor dem Fqhrzeug de$ Klägers kam der Beklagte 2 aufgrund eines Fahrfeh"

lers oder aufgrund von Unachtsamkeit zu Fall. Das Motorrad rutschte unter den Pkw des

Klägers, Die Haftung der Beklagten dem Grunde nach ist unstreitlg'

Die parteien etreiten lediglich urn die Schadenshöhe. Dss Fahaeug des Klägers wurde

nach dem Unfall zurn Autohaus W gebracht, Dort wurd9 es arn 23-5,2008 von

dem Sachverutätndigen t, im Auftrag des Klä$BrE, begutachtet. Der Sach-

verständige stellte in seinern Gutachten vgm 30.5.2008 Reparaturkosten von 17,?,46,25

€ (mit Mehrwertsteuer) und einen Wiederbeschaffungswertvon 13.300 € fest- Das Gut'

achten kostete gr4,gz€. Der Kläger ließ sein Fahrzeug beim Autohaus tt h re-

parieren. Vom Autohaus \l' r wude dem Kläger arn 18'7'2008 22,91?,7? € in

Rechnung geutellt. Der Kläger mietete bis 25.6.2008 ein Mietfahrzeug. Die Mietwagen-

kosten betrugen 4.055 ,0T E. Der Kläger macht unter Bertlcksichtigung einer Elgener-

sparnis von S Zo 3-BgT,gZegeftend. Das Frontkennzeichen des Fehrzeugs des Klägers

war beschädlgt, Der Kläger musste für ein neues Kennzeichen insgesamt 21.10 € auf'

wenden. Außerdem wurde die Bluse der Ehefrau des Klägers beschedigt. Hierdurch

entstand ein Schaden von 29 €. Der Kläger rnacht außerdem noch eine Unkostenpau-

scfrale vön 25,58 € geltend'

Mit Schrelben seines Prozesgbevollrnächtigten vom 19.7,2009 forderte der Kläger die

Bektagte zur Zahlung von 28.018,06 € und zvr Tantung der auß'ergerichtlich angefalf e-

nenAnwaltskosten bis 31.7.2008 auf. Die Beklagte t hezahlte am 4,9.2008 15'0Ö0€.
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2. Der Kläger behauPtet,

er habe den Auftrap zur Reparatur erst erteilt, nachdern ihm die Feststellungen des

$aghverstähdigenffibekanntgeWesenseien.DerSachverständigel"
habe berehs am 26,5.2008 die Reparaturkosten und den wiederbeschaffungswert dern

Autohauo !' mitgeteilt (per Fax). Dieees habe sich mit dem Ktäger in verbin-

dung gesetzt und ihn inforrrriert, Das Fax des Sachverständigen sei dann am 2ts'5'2CI08

an den Ktäger, ebenfalls per Fax, weitergeleitet worden. Der Kleger habe den Auftrag

Ern 28,5.200ts oder 29.5'2009 erteilt'

DerK|ägerhabesichaucheufdasGutacntendesSachvarständigenlFverlagsen

dürfen. Der größerc schaden sei erst bei Durchftlhrung der Reparatur erkennbar ge-

worden . zudiesem Zeitpunkt gei ein Abbruch der Reparatur dem Kläger nicht mehr eu-

mutbar g€wesen,

Eine WertstBigerung sei durch die Reparatur nlqht eingetreten.

Die Reparaturdaugr habe sich äufgrund der erforderlichen größerefl Reparetur verlän-

gert.Aus diesern Grund seien die Mietwagenkosten erh$ht.

Der Kläger beantnagt:

1. Die Bekfagten werden sls Gesarntschuldner verurteilt, an den Kläger e 2T -860,31

nebst 5 ölo Zinsen über dem Basiszinssatz eeit 1.8-2008 zu zahlen, abzüglich arn

4.9.2008 bezahltet 15.000 €.

z. Die Beklagten werdan als Gesamtschutdner weiter verurteilt, an den Kläger €

1. i 96,43 vorg€fichttiche Kosten als Verzugsschaden gem. Vorbemerkung 3 Z:itr.4

WRVG 3100 nebst 5 % Zinsen über dert Basiszinseatl seit dem 1.8.2008 zu zahlen.

Die Beklagten beantragen,

die Klage abzuureleen. ffiffitr
Bu,',?äsoerbonC cler

Autoua'rni erier Deutschlcrrds e'V'

O L r " t , o u , s t r '  l 6 - t g '  1 0 ? 6 3  B e : l r n
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Sie behäuPten:

Der Kläger habe den Reparaturauftrag prteilt, bevor ihm das Gutachten vorlag. Außer-

dern sei augh nach dem outactrten bereits erkennbar gewesen, dass die Grenze von

130 % überschritten werde. Der Ktäger habe gegen seine schadensmlnderun$spflicht

verstoßen, da er bei Erkennen der deutlich teureren Reparatur die lnstandsetzung nicht

heba abbrechen lassen.

Ee sei durch die durchgefufrrte Reparstur auch eine Wertstsigerung an dern Fahrzeug

des Klägere eingetreten.

Die ursprünglich irn Gutachten angegebene Reparaturdauer sei fast um das Dreifaohe

überschritten, Die Mietwagenkosten selen zu hoch. Der durchschnittliche Mietzins ftir 5

Wochen betrBge fttr ein Fshrzeug der Kategorie 5 2,535 €. Nach Abzug ersparter EL

genar.firuendungen von 1g % seien dahör nur 2.281,60 € anzusetzen.

B. ln HOnevon {5.000€ haben die Padeien den Rechtsstreit ilbereinetlrnmend für erle-

digt erkläft, Die Klage ging bei Gericht arn 4.9.2OOB ein.

fn der ffigndlichen Verhändlung verh 15.1 .2009 hat das Gericht den Kläger angehört.

Auf die Sitzungsnioderschrifi Btatt 79 - 81 der Akte wird verwiesen. In der mundlichen

Verhandlung vom 2-4.2OQ9 wunden die Zeugen t y r und D.'

vernommen, Auf die Sitzungsniederschrift Blatt 101 - 107 der Akte wird verwiesen.

Zurn weiteren Vortrag der Parteien wird errf die gevvechselten SchriftsäEe nebst Anla-

gan velwiesen.
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EntEcheidungsgründe

Die Klage ist zulässig und ganz ijberwiegend auch begründet. Dern Kläger konnten le-

diglich nicht die gesamten von ihm geltend gemachten Mietwagenkosten und die Koeten

der begchtidlgten Bluse zugesprochen werden.

I ,

Der Kläger kann die angefallenen Reparaturkosten nach S 249 BGB verlangen-

Die Herstellunggkost€n sind zrilar unverhältnismäßig im Sinne dee S 251 Abs,Z BGB'

Der unrtreitige Wiederheschaffungswert beträgt 13.300 €, diE Reparaturkosten betragen

22,912,72 €. Damit ist die von der Rechtsprechung entwickelte 130 % - Grenze über-

schritten. Hiemach darf der Geschädigtre ftJr die Reparatur des fhm vertläuten Fahrzeu-

ges Kosten aulwenden, die eirrschließlich dee etwaigen Mindenilerts den Wiederbe-

schaffungsweft bis zu einer regalmäßig auf 130 % zu bernessenden ,Opfergrenze" tl-

bersteigen (BGH NÄ / 1992, 302). Dies iet durch den hohen Stellerrwert des Integritäts-

i nteresses g tsrechtferti gt.

Der Kläger hat aber den Reparaturauftrag zu einem Zeitpunkt erteilt, als er nooh von

deutlich geringeren Reparaturkosten ausgehen konnte, Grundsätelich derf der Geschä-

digte auch dann auf Reparaturkostenbasie ebrechnen, wenn sr den Reparaturauftrag

aufgrund eines die Wirtsghaftlichkeit hestatigenden Sachverständigengutachtens erteilt,

dieses sich aber im Nachhinein ingoweit als fehterhaft erweist, als die Reparaturkosten

in Wahrheit 130 % des Wiederbeschaffungswertes deutfich übersteigen,Das sich damit

verwirklichende Prognoserisiko geht allein zu L"sshn des Schädigers (OLG Frankfurt

Na/ 2A01, 348). Das Gericht ist nach der durchgefllhrten BewEisaufnahme davon tlber-

zeugt, dass der Kläger das Gutachten des Sechverständigen hl' abgewartet

hat, bevor der Reparaturauftrag von ihm ertoilt wurde- Nach den Angaben des Zeugen

Mic, ' werden die vorausslchtllchen Reparaturkosten und der voraussichtliche

Wedenreechaffungswert grund*ätztich vorab der Werkstatt mitgeteilt, lm vorliegenden

Fatl stammt das Fax, welchse der Zeuge als Wertstattfsx bezeichnete, vol'fl 2B-5.2008,

Das volbtandlge Gutachten wird erst später fertig gesteltt und dem Auftraggeber per
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post übermittelt. Diese Angaben des Zougen waren glaubhaft- Der Zeuge ,

. konnte auch nachvoltziehbar erklären, weshalb im Gutachten vom 30.5.2008 unter

Fährzeugzugtänd: "Für dl'e tns{andsetzung wsr äerurfs ern Reparatureuftlag eüeift.o aufg+

f{lhrt lst. Higrbei handelt es eioh um einen Textbaustein, der lediglich versehentlich in

das Gutachten aufuenornmen wurde. Dass der Kläger zurn Zeitpunkt der Gutachte'

nerstellung beabsichtigte eine Reparetur durchzufuhren (Gutachten vom 90"5.2008 un-

16r uBeuftellung"), stellt leidlich eine AbsichtserkHrung dar und keinen bereits erteilten

Auffag. Der Zeuge - \ hat ehenfalls glauhhaft angegeben, dass der Re-

paraturautrag erst am 29.5"2008 erteitt wurde. Und erct naehdern dem Kläger das Vo-

rabgutachten bekannt war.

2u dern Zeitpunkt der AUftragseileilung konnte der Kläger nOch davon aUSgehen, dass

die 190 % - Grenze nicht {lberschritten wlrd. Dass dle Grenze bei Reparaturkosten von

1y,z4g,25 € (inkl. Mehrwertsteuer) Lfnd einem \Mederbeschaffungswed von 13.300 €

nahezu erreicht ist, ist unerhebllch. Der Kläger konnte sich auf dieses Gutachten verlas-

öen. Es gab keine Anhaltspunkte für ihn, um yon einer Unrichtlgkeit des Gutachtens

auszugehen. Auch der Urnstand, dass wührend der Reparatur der größere $chaden und

darnit die höheren Kost€t1 festgeetellt wurden, führt nicht zu siner anderen Beurteilung,

Maßgebend für die Frage, ab repariert werden kann oder nicht, ist der Teitpunkt der Auf-

tragserteilung.

Eine Wortsteigerung des Fahrzeugs durch die durchgefuhrte Reparatur ist nicht erkenn-

bar,

l l .

Der Kläger kann ebenfalls die Reparaturkosten von 974,32 €, und eine Schgdenspeu-

schale von 25 € vsrlsngen,

1il .

Dem Kläger stehen auch die geltend gernachten Mietwagenkosten in HÖhe von

3.649,57 €, zu.
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Die Höhe der tvlietulagohkosten beruht irn wegentlichen guf der erheblichen Verlängs

rung der Repapturdauer, Diese beruht auf dem größeren, erst epäter festgestellten

schaden und damit letzflich auf dem zu Lasten der Beklagten gehenden Prognoserisiko'

Ee handelt sich um die erforderlichen Kosten im Sinne des S 249 Abs.2 BGB, Grund-

säfzlich kann der Geschädigte die Kosten für die Anmietung eines gleichwertigen Fahr-

zeugs verlangen. Da von den Kraftiahzeugvermietern neben den Norrnaltarifen auch

erheblich teurere UrrfalleresEtarifu angeboten werdgn, kann der Geschädigte, utJenn er

zum Unfallersatztarit mietet, grundeätzlich nur den Nonnaltarif ersetzt verlangen' Bei

dern Norrnaltarif ist allerdings eln pauechaler Aufschlag von 2O ' 25 otb zu bertrcksichti-

gen (im Normaltsrif nicht berücksichtigte Leistungen der Vermieter bei einer Vermietung

an Uhfällgeschädigte, vgl. PalandUHeinrichs BG8, 67. Aufl,, S 249 Rndr, 31). Der Un-

fallersqtztarif kann aber zugrunde gelegt werder, w€nn dern Geschädigten der Normal-

tarif nicht zugänglich war. Hierfür ist er aber darlegungs- und bew€iopflichtfg. fm vorlie*

genden Fall fehlt jeder Vortrag des Klägers dazu, um welche Att von Tarif ee sich han-

dett uhd wie es zu der Anrnietung dee Mietfahrzeuges zu dem abgerechneEn Tarif karn.

Dies kann aber auch dahingesbllt bleiben. Auch bei Vermietung zu einem [rberhöhten

Einhettspreis (chne Unterscheidung anvischen Unfiallersatetsrif und NorrnaltariQ, mllssen

die gleichen Grundsätze wie für den Unfallersatdarif gelten. Aug dem vorn Kläger vorge-

legten Miewertrag ist nicht ersichtlich, ob zurn Unfalfersatetarif oder Norrnaltarif vermie.

tet wurde, Naoh dem von dan Beklagten vorgetegten Schwaqke-Rutomietpreisspiegef

2006 ist bei der von den tseklagten angenornmenen Fqhrzeugklaese 5 von einern ge'

wlchteten Mittel von 507 € pro Woche lnkl, Mehrwertsteuer für den Nonnaltarif auszu-

gehen. Der Unfalfersatztarif lieg im Vergleich bei 1049 €. Der Mietpreis des Klägers be-

trug inkl. Mehrwertsteuer 630,99 € und ist darnit weit entfernt von einern Unfallersatztarif

und noch innerhalb des Norrnattarifs ugl. einem pauschalen Aufschlag von 25 %.

Der Kläger mugs sich aber im Wege des Vorteilsausgleichs erspsrte Eigenauf,rendun-

gen anreehnen laseen. Diese betragen nicht wie vorn Kläger angenortmen 5 oh, son-

dern sind mit 10 oÄ vom gesamten Mietpreis anzusetzen (vgl. Palandt a.a.O S 249 Rndr,

32). Es sind daher von don geltend gemachten Mietwagenkosteh 405,5O € abzuziehen.
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lv.

Die Kosten der beschädigtefl Bluse der Ehefrau stehen dern Kläger nicht zu. tnsoweit ist

er nlcht passivleghimiert. Eine Abttetung ist nicht vorgetragen'

V.

Der Zinsanspruch beruht aut SS 286 Abs,1. 288 Abs.1 BGB. Die außergerichtlich ange-

fallenan Anwalbkosten künnen als Schadensereatzanspruch ebenfalls geltend gemacht

werden.
vl.

Die Kostonentscheidung folgt aus $$ 92 Abs.2 Nr.1, 91 a ZPO- Den Beklagten fiallen

auch die Kosten zur Last, soweit die Parteien den Rechtsstreit übereinstimmend für er-

ledigt erklärt hahon. Insowett war ilber die KostEn unter Berücksichtigung des bisherigen

sach- und streiügtandes nach billigem Ermessen zu entscheiden. Die Klage ist beim

Landgericht Tgbingen am 4.9.2008 eingegangen, am 4.9.2008 hat die Beklagte 3 auch

die 15.000 € bezahlt. Es läset sich daher niclrt klären, ob die Klage zum Zeitpunkt der

Einreichung Erfolgsaussichten hatte. Unter Berücksichtigung der Grundsätze in S 268

Abs.3 gate 3 zpQ haben clie Beklagten trotzdem die Koeten zu tmgen. Der Klageanlass

in Hühe von 15,000 € ist z!\rar möglicherweise vor Einreichung der Klage weggefallen,

dies war deffi Kläger aber arn 2.9.2008 (Klageschrift vom 2,9.2008) noch nicht bekannt

(vgl, Zoller/Greger ZPA,26,Aufla9e, $ 269 Rndr.18 d).

Dio Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf S 709 ZPO,

Wirnmer
Richterin arn Landgerioht

Ausgefertigt:
ßurrdes', 'erbcrrd der
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